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RS OGH 1926/12/22 1Ob1062/26
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1926

Norm

ZPO §577 Abs2

Rechtssatz

Die schriftliche Vereinbarung der Unterwerfung unter ein Schiedsgericht "für alle aus der Geschäftsverbindung

entstehenden Streitigkeiten" begründet die Zuständigkeit des Schiedsgerichtes für Streitigkeiten aus jedem einzelnen

Rechtsgeschäft.
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